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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1991

Norm

StGB §159 Abs1 Z2

Rechtssatz

Schon die Vornahme einer Kridahandlung im Sinne des § 159 Abs 1 Z 2 StGB als solche indiziert die objektive und (bei

Zugrundelegung eines objektiviert-subjektiven Maßstabes der gehörigen Sorgfalt eines verantwortungsbewußten

Kaufmannes mit entsprechender Erfahrung) auch die subjektive Vorhersehbarkeit einer Beeinträchtigung der

Befriedigung der Gläubiger.
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Auch; Beisatz: Hier: Fortgesetzte Inanspruchnahme von Fremdkapital in Verbindung mit dem Abzug von

Firmengeldern für betriebsfremde Zwecke trotz jahrelang verlustträchtiger Unternehmensgebarung. (T1)
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